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'Einzelsatzung über die Erhebung von Beiträgen
für die Straßenausbaumaßnahme Mittelstraße südlicher Teil bis Kreuzungsbereich Ströbitser Schulstraße

Mitteilung des
Kassen- und Steueramtes

Am 15.08.2005 ist die III. Rate der Grundbesitz-
abgaben (in vielen Fällen auch der Jahresbefrag der
Grundsteuer für die Garagen), Gewerbe-, Veignü-
glngs- und Zweitwohnungssteuer f?illig.
Bitte achten Sie auf den termingerechtenAusgleich
dieser _genannten Forderungen. Sie ersparen sich
bei re-chtzeitiger Zahlung zusätzliche Aufinendungen
(2. B. Mahngebühren, Säumniszuschläge und auchVöll-
streckungsgebühren).

gez. Harnoth
Amtsleiterin

PräambeI

Die Stadwerordne'tenversammh'ng der Stadt Cottbus
hat in ihrer Sitzung am29.06. 2005 aufgrund der gg
5 und 35 der Gemeindeordnung ftir das Land Bran-
denburg (Gemeindeordnung - GO) vom 10. Oktober
2001 (GVBI. I S. 154), in der jeweils geltenden Fas-
sung und den $$ 1, 2 und 8 des Kommunalabgaben-
gesetzes ftir das Land Brandenburg (KAG) vom 31.
Mär22004 (GVBI.I S. 174), in derjeweils geltenden
Fassung, folgende Satzung für die Straßenausbau-
maßnahme Mittelsfraße südlicher Teil bis Kreuzungs-
bereich Ströbitzer Schulsfiaße beschlossen:

g I Iieitragstatbestand

ZrumBrsa|z, des Aufivandes für die Herstellung, Er-
neuerung und Verbesserung

der Fahrbahn,
der Oberfl ächenentwässerung,
der Gehwege

der Mittelstraße südlicher Teil bis Kreuzungsbereich
Ströbitzer Schulstraße erhebt die Stadt Cottbui Straßen-
ausbaubeiträge nach Maßgabe dieser Satzung.

$ 2 Ermitflung des beitragsfähigen Aufwandes

Der beinagsfiihige Aufwand wird nach den tatsächli-
chen Aufivendungen ermittelt.

$ 3 Anteil der Stadt und der Beitragspflichtigen
am Aufrvand

(l) Die Stadt tägt zurAbgeltung des öffentlichen In-
teresses den Teil des Aufuandes. der auf die In-
anspruchnahme der Einrichtung durch die Allge-
meinheit oder die Stadt entfdllt. Der übrige feil' des Aufivandes ist von den Beihagspflichtigen zu
tragen.

(2) ?9{ Anteil der Beitragspflichtigen am beitrags-
fühigen Aufwand wird wie folgtfestgesetzt:

Fahrbahn
Oberf lächenentwässerung
Gehwege

der Nutzung der Grundstticke durch eine Verviel-
ftiltigung der Fläche bzrv. den nach den Absätzen
2, 3 und 4 jeweils zu ermittelnden Teilflächen mit
den in den $ $ 5 und 6 bestimmten Faktoren berück-
sichtigt.

(2) Als Fläche im Sinne des Abs. I gilt grundsätzlich
die Grundstticksfläche im Sinne des Grundbuch-
rechts. Soweit Flächen berücksichtigungsfiihiger
Grundstücke baulich oder gewerblich nutzbar sind,
richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors
nach $ 5. Für die übrigen Flächen - einschließlich
der im Außenbereich liegenden Teilflächen jen-
seits einer Bebauungsgrenze - richtet sich dieEr-
mittlung des Nutzungsfaklors nach $ 6.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt:

a) bei Grundstücken, die insgesamt innerhalb des
im Zusammenhang bebauten Ortsteil (g 34
BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grund-
stticks;

b) wenn sie mit ihrer F1äche teilweise im Innen-
bereich (g 34 BauGB) und teilweise im Au-
ßenbereich (g 35 BauGB) liegen, die Fläche zwi-
schen der öffentlichen Einrichtung und einer
Linie, die der Grenze des Bebauunsszusam-

. menhangs i.S. des g 34 BauGB entsiricht;
c) bei Grundstticken, die nicht an die öffentliche

Einrichtung angrenzen oder lediglich dwch ei-
nen anm Grundsttick gehörenden Weg mit ihr
verbunden sind, die Fläche zwischen der der
öffentlichen Einrichtung zugewandten Grund-
stricksseite und einer Linie, die der Grenze des
Bebauungszusammenhangs i.S. des $ 34
BauGB entspricht;

d) überschreitet die tatsächliche bauliche oder ge-
werbliche Nutzung die nach den Buchstaben
a)-d) ermittelten Abstände, so ftillt die Linie
ansiammen mit der hinteren Grenze der tatsäch-
lichen oder zulässigen Nutzung.

(a) Bei berücksichtigungsfühigen Gnrndsti.icken, die
nicht baulich oder gewerblich genutzt werden, son-
dern nur in anderer Weise nutzbar sind. ist die Ge-
samtfläche bzw. auch die Fläche des Grundstücks
!!9ru1d9 zu legen, die von den Regelungen des
Abs. 3 nicht erfasst wird.

$ 5 Nutzungsfaktor für baulich oder gewerblich
nutzbare Grundstäcksflächen

(1) Zur Berücksichtigung des Maßes der Nutzbarkeit

75 v.H.
75 v.H.
75 v.H.

$ 4 Verteilung des beitragsf?ihigen Aufrvandes
(l) Der nach den gg 2-3 dieser Satzung ermittelteAuf-

wand wird auf die Grundstticke (berücksichti-
qgngsfühige Grundstticke), denen dieAnlage durch
die Möglichkeit der Inanspruchnahme einen wirt-
schaftlichen Vorteil bietet, nach dem Verhältnis
ihrer Flächen verteilt. Dabei werden Art und Maß Fortsetsung auf Seite 2


